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Vorlagenummer:  DrS/2024/146 
Vorlageart:   Drucksache 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
 

Nutzung von Pressebeiträgen an Schulen 
 
 
Datum:   05.07.2024 
Federführung:  Kita, Jugend, Schule, Kultur 
 
Ziele:    Ziel 1 - moderner öffentlicher Dienstleister 
 
Beratungsfolge 
 
Gremium Geplante 

Sitzungstermine 
Status 

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 
(Vorberatung) 

10.09.2024 Ö 

Hauptausschuss (Vorberatung) 24.09.2024 Ö 
Kreistag des Kreises Segeberg (Entscheidung) 10.10.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag: 
Ab dem Jahr 2026 stellt der Kreis Segeberg die laufenden Kosten, die aufgrund 
des im Sachverhalt dieser Vorlage genannten Vertrages für den Betrieb eines 
Presseportals und die Nutzung von Pressebeiträgen an den Schulen im 
Kreisgebiet anteilig je Schüler*in anfallen, einmal jährlich den Schulträgern in 
Rechnung.   
 
Zusammenfassung: 
Das Land Schleswig-Holstein hat gemeinsam mit allen weiteren Bundesländern 
der Bundesrepublik Deutschland einen Vertrag zum Betrieb eines Presseportals 
und zur Nutzung von Pressebeiträgen an den allgemeinbildenden sowie den 
beruflichen Schulen in ihrem Gebiet abgeschlossen. Die für die laufende Nutzung 
entstehenden Kosten wird das Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Kultur (MBWFK) zukünftig einmal jährlich den 
Kreisen und den kreisfreien Städten in Schleswig –Holstein in Rechnung stellen. 
Es ist darüber zu entscheiden, ob diese Kosten anteilig auf die Schulträger im 
Kreisgebiet umgelegt werden sollen.    
  
Sachverhalt: 
  
1. Vertrag Presseportal für Schulen  
  
Aufgrund des seitens des Landes Schleswig-Holstein abgeschlossenen Vertrages 
zum Betrieb eines „Presseportals für Schulen“ und zur Nutzung von 
Pressebeiträgen an Schulen werden allen Schulen in Schleswig-Holstein 
Nutzungsrechte bezüglich Pressebeiträgen für den Schulunterricht ermöglicht. 
Vertragspartner sind alle Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das jeweilige Ministerium für Bildung, die Presse-Monitor 
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GmbH  Co.KG  PMG) in Berlin, die Verwertungsgesellschaft WORT (VG Wort) in 
München, sowie die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (VG Bild-Kunst) mit Sitz 
in Bonn.  
  
Bei dem Vertrag geht es um das Recht aller Schulen in Deutschland zur Nutzung, 
der Vervielfältigung und der Verbreitung von Beiträgen aus Tageszeitungen und 
Publikumszeitschriften.  
Hierzu erhalten die Schulen einen Zugang für das „Presseportal für Schulen“ 
(PfS). Betreiber dieser Plattform ist die Presse-Monitor GmbH und Co.KG.   
Näheres dazu ist aus dem anliegenden Vertrag zum Betrieb eines Presseportals 
für Schulen und zur Nutzung von Pressebeiträgen an Schulen vom 31.05.2023 
ersichtlich (s. Anlage 1: Vertrag Presseportal Schulen).  
  
Der Vertrag ist am 01.01.2023 in Kraft getreten und ist befristet bis zum 
31.12.2027. Er verlängert sich jedoch jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mit 
einer Frist von 6 Monaten zum vereinbarten Ablaufdatum gekündigt wird. 
Es ist davon auszugehen, dass die Nutzung des Portals den Schulen nicht nur bis 
zum 31.12.2027, sondern voraussichtlich für weitere Jahre zur Verfügung gestellt 
werden soll.  
  
2. Abrechnung der laufenden Kosten gemäß Vertrag  
  
Das Bildungsministerium stellt den Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-
Holstein aufgrund des vorstehend genannten Vertrages bezüglich der laufenden 
Kosten einmal jährlich eine Gesamtsumme für alle Schüler*innen des jeweiligen 
Kreises/der kreisfreien Stadt in Rechnung.  
  
Das Land hat diese Kosten im Juli 2024 erstmals in Rechnung gestellt.  
Die Kostenverteilung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Gesamtzahl der 
Schüler*innen gemäß amtlicher Schulstatistik des vorvergangenen 
Kalenderjahres.  
Aufgrund der erstmaligen Abrechnung seit Vertragsbeginn entstanden dem Land 
Schleswig-Holstein insgesamt Kosten in Höhe von 245.982,46 Euro, für das Jahr 
2023 eine Summe in Höhe von 109.325,54 Euro und für das Jahr 2024 eine 
Summe in Höhe von 136.656,92 Euro. 
Auf den Kreis Segeberg entfallen für diese beiden Jahre anteilig Kosten in Höhe 
von insgesamt 22.402,70 Euro.  
  
3. Refinanzierung der anteiligen Kosten bei den Schulträgern im 
Kreisgebiet 
  
Dem Kreis Segeberg werden daher in den Folgejahren seitens des Landes 
voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 14.000,00 Euro jährlich für die Schulen in 
seinem Kreisgebiet in Rechnung gestellt. 
Aufgrund der geltenden Allgemeinen Haushaltsgrundsätze gemäß § 75 
Gemeindeordnung (GO) ist die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen.   
Die Nutzung des Presseportals und die Nutzung der damit verbundenen Rechte 
kommt den Schulen im Kreis Segeberg zugute.  
Die Schulträger der Schulen müssen gemäß § 48 Schulgesetz des Landes 
Schleswig-Holstein (SchulG-SH) für Sachkosten an ihren Schulen, darunter fallen 
auch solche laufenden Bereitstellungskosten, aufkommen.  
  
Der Kreis Segeberg ist folglich ausschließlich für die Kostenübernahme 
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verantwortlich, die anteilig für die Schulen in eigener Trägerschaft entstehen. 
Das betrifft die 3 Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung  (Janusz-Korzak Schule, Trave-Schule und Schule am Hasenstieg) 
sowie die beiden Berufsbildungszentren (BBZ Segeberg und BBZ Norderstedt).  
  
Die Verwaltung empfiehlt daher, diese zukünftig jährlich wiederkehrenden Kosten 
in Höhe von ca. 14.000,00 Euro für die Nutzung des Portals ab dem Jahr 
2026  den Schulträgern in Rechnung zu stellen. Dies erfolgt anteilig nach Abzug 
des beim Kreis verbleibenden Kostentenanteils für die kreiseigenen Schulen. Der 
Kostenanteil je Schulträger erfolgt analog der Berechnung des Landes und ergibt 
sich aufgrund der Ermittlung der anteiligen Summe je Schüler*in gemäß 
Schulstatistik des vorvergangenen Kalenderjahres an den einzelnen Schulen. 
  
Die Abrechnung mit den Schulträgern sollte zwecks Berücksichtigung dieser 
zusätzlichen Ausgaben bei der Haushaltsplanung der Schulträger erst ab dem 
Jahr 2026 erfolgen.  
  
Bei der Berechnung sind insgesamt ca. 31.100 Schüler*innen (Gesamtzahl im 
Kreis Segeberg) zu berücksichtigen. Anteilig besuchen ca. 5.370 Schüler*innen 
Schulen in Trägerschaft des Kreises Segeberg. 
  
Voraussichtliche Kostenverteilung (je Kalenderjahr): 
  
gesamt ca.:   14.000,00 Euro  Kreis tritt in Vorleistung 
anteilig ca.:     2.416,50 Euro  verbleiben für Schulen in Trägerschaft des Kreises 
anteilig ca.:   11.583,50 Euro  Refinanzierung gegenüber den Schulträgern  
  
  
   
 
Finanzielle Auswirkungen 
  Nein 

  
Ab 2025 und Folgejahre laufend : ca. 14.000,00€ jährlich 
  

x Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten 
   Kosten für die Nutzung von Presseartikeln an Schulen  
  
x Mittelbereitstellung 
x Teilplan:243 

  In der Ergebnisrechnung Produktkonto: 54516 
  

  In der Finanzrechnung investiv Produktkonto:  
  
  Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. 

Auszahlung 
  in Höhe von    Euro 
  (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) 
  
  Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch 
  Minderaufwendungen bzw. -

auszahlungen beim Produktkonto:  
  

      

x Ja: 
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x Erträge aus Refinanzierung 
Schulträger ca. 11.600,00 € jährlich 
ab 2026         Produktkonto: 4485 

TP 243 

       

Steuerliche Relevanz 
  Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt 

  
  Keine steuerliche Relevanz gegeben 

  
  
  
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen: 

x Nein 
  
  Ja: 

  
Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt: 

  Nein 
  
  Ja: 

  
  
 
Anlage/n 
1 - Vertrag Presseportal Schulen (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 



Vertrag zum Betrieb eines „Presseportats ftir Schuten" und zur Nutzling von
Pressobelträgen an Schulen

vom 31. Mai 2023 •

ljas Land Baden-Württemberg,

2der Freistaat Bayern,

da's Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freia und Hansestadt Harnburg,

das Land Hessen,

das Land Macklenburg-Vorpommem,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Wastfaten,

das Land Rheiniand-Pfatz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhatt,

das Land Schleswig-Holsteln,

der Freistaat Thüringen.

vertreten durch Herm Staatssekretär Jan Benedyczuk, Ministeriurn fttr Bildung und
Kultur des Saarlandes, sowie Herrn Ministeriatdirektor Stefan Graf, BayerlsChes
Staatsministertum für Unterricht und Kultus,

- im Folgenclen insgesamt: die Länder -



elnerseitsund andererseits

der PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG, vertreten durch die PMG Presse-Monitor
Verwaltungs GmbH, diese wiederum vertreten durch den Geschäftsführer Ingo
Kästner und Netascha Thomes, Markgrafenstraße 62, 10969 Berlin

••
- im Folgenden: die.PMG

der Verwertungsgeseltschall WORT, vertreten durch den geschäftsführenden
VorstandDr. Robert Staats und dem ehrenamllichen Vorstandsmitglied Jochen Greve,
Untere Weidenstraße 5, 81543 München

- im Folgenden: VG WORT -

sowie

der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, vertreten 'durch das geschäftsfohrende
Vorstandsmitglied Dr. Urban Pappi und das ehrenamtliche Vorstandsmitglied Lutz
Fischmann, Weberstraße 61, 53113 Bonn

schließen fotgenden Vertrag:

Präarnbei

- im Folgenden; VG Bild-Kunst

insgesamt; die Rechtelnhaber -

Zlel der Vereinbarung Ist es, analage, digitate und einzelne weitere Nutzungen von
urfteberrechtlich geschützten Pressebelträgen aus Tageszeitungen und
Publikumszeitschriften inklusive der darin enthattenen Abbefungehwle Fotos, Werke
der bIldenden Künst, Infogratiken, Illustrationen. Comics, Karikaturen, Designs und
sonstiger Abbildungen an Schulen auf vertraglicher Grundlage zu ermtiglichen sowie
fur gesaUlich erlaubte Nutzungen eine angernessene Vergutung festzulegen. Die
Nutzung soll darin unterstützt werden, dass die Schulen und deren Lehrkräfte Zugang
zu einer mit einer SuchfunktIon ausgestatteten Datenbank (Presseportat für Schuten,
zukünflig PfS) erhalten und das Herunterladen ausgesuchter Pressebeiträge für die
Schulnutung im Rahrnen der in § 60a Abs. 1 und 2 Urte beschriebenen
Nutzungehandlungen ermöglicht wird. •Die PMG betreibt das PfS für dle Quellen, für
die sie Inhaberin van Rechten an Belträgen aus Tageszeitungen und
Publikumszeitschriften Ist (vgl. unterhttes://presseportaguer-schulsn.den,

Dle Länder erfüllen aufgrund dieses Vertrages die gesetzlich ader vertraglich
geschuldete Vergütung zu Gunsten der Schulen.



§1
Vertragsgegenstand

1. Dieser Vertrag regelt die Nutzung von Beiträgen aus Tageszeitungen und
Publikumezeitschriften an SchUlen gemäß §§ 2, 3 und 4 dieses Vertrages, und
zwar

durch die Einräurnung von Nutzungsrechten für einzelne Betträge
einschlleßlIch voltständiger Abbildungen aus Tageszeitungen und
Pubflkumszeitschriften (vgl. § 60a Abs. 2 UrhG); im Folgenden:
„Pressebefiräge",

- durch das durch die PMG betriebene PfS, zu dem Schulen und deren
Lehrkräfte dert Zugeng erhatten und derin enthaltene Pressebeiträge
suchenund downloaden können,

die Vergütung für die vorgenannten vedreglichen Rechtseinräumungen (vgl.
§ 60 a Abs. 2 UrhG) sowie die Berettstellung des PfS,

sowle die Abgeltung der Vergatungsansprüche nach §§ 60a Abs. 1 und
Abs. 2, BühAbs. 1, 54c UrhG fürdie Nutzungvon Schrenkenregelungen Im
Rahmen der Schulnutzung von Pressebeiträgen;

2. Schulen i.S. von Abs. 1 sind alle öffentlichen (staatlichen oder kommunalen) und
privaten Schulen 1m Sinne der Schufgesetze der Länder sowie die Schulen des
Gesundheitswesens.

§ 2
Vervielfältigung und Verbreltung von Preseebeiträgen

1. Die Rechteinheber gewähren den Ländem das Recht, Pressebeiträge nach
Meßgabe des § 4 dieses Gesarntvedrages im gleichen Umfang analog und dlgitat
zu vervietfältigen und zu verbreiten, wie es nach § 60a Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2
UrhG gesebich erfaubt ist.

2. Der eingeräumte Umfang der NuUungen eihschließlich der in § 4 beschriebenen
"welteren Nutzungen" besteht auch denn, wenn Lehrkräfte Pressebeiträge
deutscher Presseverlage für ihre Tätigheit heranzlehen, die nicht durch eine
Suche aus dem PfS entnommen wurden, sondem analog oder ln sonstiger Weise

digital vorhanden sind.



Die vertraglich erlaubte Nutzung des PfS sowie die vertraglich erlaubten
Nutzungen der daraus entnothmenen Pressebeiträge dürfen nur durch dle
Schulen und deren Lehrkräfte, nicht aber durch Dritte wie exteme Dienstleister
vorgenommen werden. FOr Vervielfältigungen zum Prafungsgebrauch können
auch exteme Dienstleister herangezogen werden Eine Weitergabe das einer
Schule zugewiesenen Passwords außerhalb des Kretses der Berechtlgten ist
nicht erlaubt.

§3
Betrieb und Zugang zumPfS

I . Dle PMG betreibt das PfS an 7 Tagen in der Woche24 Stunden. Das PfS enthält
jeweils tagesaktuell ca 1.500 Publikationen deutscher Presseveriage
(htlps:MaressellOrtal-fuer-schulan.clefee-contentjuploads/Mediernyanal-
Pressepor(et-fuer-Schuten.edf), die ab dem Erscheinungstag 60 Tage in der
Datenbank vorgehalten werden. �‡ Dle Datenbank enlhält den gesamten
redaktionellen inhatt der jeweiligen Quelle ausschließlich darin enthaltener
Werbeeinschaltungen (Anzeigen, Beilagen u. ä.).

2. Der Zugang zum PfS erfolgt durch eine einfache Zugangsroutine, indern das
einer angemeldeten Schule zugewiesene Password der Lehrerschaft dieser
Schule als Zugangscode zur Verfügung steht.

3. Dle Haftung für die Ordnungsgemäßhelt und Funktionsfählgkeit des PfS Ilegt
ausschließlich bel der PMG.

§ 4

Weftere Nutzungen

1. Die Rechteinhaber gewähren für Lehrkräfte an Schulen das Recht, nach § 2
hergestellte digitale Vervielfältigungen für ihren eigenen Unterrichtsgebrauch zu
nutzen, indem sie diese Vervielfältigungen

- digital per E-Mall oder in vergleichbarer Weise an ihre Schüler für den
Unterrichtsgebrauch (einschließlich der Unterrichtsvor- und -nachbereitung)
weitergeben,

- ausdrucken und die Ausdrucke ggf. an die Schüler verteilen,

- für ihre Schüler über PCs, Whiteboards und/oder Beamer wiedergeben und

- im jeweils erforderilchen Umfang abspeichem, wobelauch eln Abspeichern
auf mehreren Speichermedlen der Lehrkratt gestattet wird (PC. Whiteboard.



iPad, Laptop, jedoch Zugrtffe Dritter durch effektive
Schutzmaßnahmen verhindert werden müssen (Passwort etc.).

2. Diese Rechtseinräumung umfasst keine Änderungen und Bearbeitungen der
Werke oder Werkleile und erfasst — soweit es nicht nach Abs. f (vorfetzter
Spiegelstrich) urn die Wiedergabe Ober PCs, Whiteboards undloder Beamer
geht — nicht die öffentliche Zugängfichmachung oder die öffentliche Wiedergabe
von Werken,

3. • Bei einer Nutzund von Pressebeiträgen oder Tellen davon ist stets die Quelle
deutlich enzugeben.

Zurechnung der Leistungen. Fretstellung

1. Die Länder erfüllen irn Rahmen des § 1 Abs. 1 die den Rechteinhabern
zustehenden odervon Ihnen wahrgenommenen Ansprüche gegen die Träger der
Schulen gemäß § 1 Abs. 2. Soweft die Länder nicht Träger des Schufaufwands
sind, zahlen sie anstelfe der Träger mlt befrelender Wirkung für diese.

2, Die Rechteinhaber stellen die Länder und dle Träger der Schulen von allen
Ansprüchen Dritter gemäß § 1 Abs. 1 frel, sofem es den Urnfang der
eingeräumten Nutzungsrechte betrifft.

§ 6
vergutung

1. Die Länder zahten als Vergatung für die Nutzungen nach §§ 1 bis 4 an die
Rechteinhaber für die Zeit vom

1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023: 3.000.000 Euro

1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024: 3.750.000 Euro

1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025: 4.500.000 Euro

1. Januar 2026 bis 31. Dezernber 2026: 5.500.000 Euro

Januar 2027 bis 31. Dezember 2027: 6.500.000 Euro

rzgf. der jewelts gettenden Umeatzsteuer.

2. Die Vergütung für das jeweifs faufende Jahr fst in vier glefchen Vierteljahresraten

jeweils zum Ende des Quartals fällig.



3. Die Zahtung erfolgt mrt befreiender Wirkung gegenüber allen Rechteinhabem an
die PMG auf folgendas Konto:

Kontolnhaber: Presse-Monitor GmbH & Co. KG
IBAN: DE38 1007 0000 0060 0502 00
BIC: DEUTDEBB

4. Eine Nachforderung dder Rückfordenifig — gleich aus welchem Grund — wird
ausdrücklIch ausgeschlossen. Dle Länder behallen sich das Recht des Rückgriffs
gegenüber DrItten vor.

5. Der Anteil der Länder arn Zahlbetrag errechnet sich entsprechend des
Könlgstelner Schlüssels in seiner jewells güttlgen Fassung. Jedes Land leistet
seinen Antail gesondert an die PMG.

6. Die Rechteinhabar stunden den auf das Kalenderjahr 2023 entfallenden
Zahlbetrag unverzinst bls 30. Juni 2024.

§ 7
Auskuntbsanspruch, Informationsangebote

1 Die Vertragspartelen verelnbaren eine repräsentative Erhebung der Nutzungen
irn Laufe der Vertragslaufzeit entsprechend der lrn Jahr 2022 för den
Gesamtvertrag Xervielfältigungen an Schuled durshgeführten Erhebung. Dle
Modatitäten werden rechtzeitig gemainsam festgalegt. Soweit möglich und von
allen Beteiligten regetragen, kann diese Untersuchung für den vorltegend
eingeräumten Nutzungsumfang gemeinsam rnit einer solchen Untersuchung der
Vertragspartner des Gesamtvertrages yervielfälügungen an Schuled und
„öffentliche Zugänglichmachung an Schulen" durchgeführt werden. Dabel sollten
jedoch die Untersuchungsergebnisse getrennt nach den belden
Vertragsbereichen präsentiart und genutzt werden. Ebenso soll die
Nutzungsfrequenz des PfS erhoben werden. Soweit möglich, sollen die Länder
staattiche, kommunate und private Schuten entsprechend ihrem Antell an atten
Schulen eines Landes in dle Erheburigen einbeziehen. Soweit sich komrnunale
oder private Schuiträger weigem, an den Erhebungen teilzunehmen, steht es den
Rechteinhabem frei, diesen Trägem gegenüber ihren Auskunftsanspruch auf
anderem Wege geltend zu machen,

2, Die Länder werden die Lehrkräfte über den Inhalt dieses Gesamtvertrags PfS in
angernessener Form unterrichten und entsprechende Vollzugshinweise geben.
Sie werden die Bedeutung des Schutzes des gaistigen Eigentums und der
urhaberrechtlichen Schutzrechte weiterhin zu (nhatten in der Aus- und
Weiterbildung der Lehrkräfte rnachen.



§ 8
Salvatorische Klausel

Soltte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder tellweise unwirksam oder

undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkett der Obrfgen
Bestimmungen dieser Vereinbarung ntcht ,berührt. Anstelle der unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmung soll eine angemessene Regelung geiten,
die, sowett rechtlich mögtich, dem am nächsten kommt, was die Parteien
wirischaftlet gewollt haben'oder nach dem Sinn und Zweek dleser Vereinbarung
gewollt hätten, säferrt sie den Punkt bel Abschluss dieser Vereinbarung bedacht

hätten. Des glelche gilt im Falle einer Lücke,

§
Laufzelt, Kündigung, Änderungebegehren, Inkrafttreten

1. Der vorliegende Gesamtvertrag wird für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 31.
Dezember 2027 geschlossen. Denach verlängert eich die Laufzeit jewells um ein
Jahr, sofem er nicht sechs Monete vor dem vereinbarten Ablaufdatum schriftlich
geköndigtwurde. im Falle einer Vertragsverlängerung wird auch für die Folgezeit
die zuletzt vereinbade jährliche Pauschalsumme ggfis. anteillg bezahit.

2. Nach Vorliegen der Ergebntsse einer Erhebung nach § 7 Abs. 1 haben dfe
Rechteinhaber — einzeln — ein Sonderkündigungsreeht für den Fall, dass er die
vereinberte VergÜtung als nicht mehr angemeasen ansieht. Die Kündigungsfrist
beträgt ab Vorliegen der Präsentation der Untersuchungsergebnisse drei Mortate
zum Ende des Morrats, der auf den Monat folgt, in dern dle
Untersuchungsergebnisse vodiegert. Die Kündigung durch einen Rechteinhaber
führt zu elner Beendigung des vorliegenden Gesarntvertrages mit Wirkung für
sämttiche Vertragspartner. Die Kündigung muss schriftfich erklärt werden. Auch
ohne Ausübung des Sonderkündigungsrechtes werden die Vertragsparteien
nach dern Vorliegen der Ergebnisse der Erhebung nech § 7 Abs.. 1
Verhandlungen Über die wettere Angemessenheit der verelnbarten Vergütung
aufnehrnen und diese bei Bedarf annessen.

3. Für den Fall der Ausübung eines Kündigungsrechtes verpftichten sich die
Vertragsparteien•zur umgehenden Aufnehme von Verhandlungen Ober elnen
Artschfussvertrag,' Bis zurn Abschluss eines Anschlussvertrages oder der
Erklärung des endgültigen Scheitems der Verhandlungen durch eine
Vertregspartei geften dle Bestirnmungen des vorliegenden Vertrages mit der
Maßgabe fort, dess dle damit verbundenen Rechtselnräumungen nachträglich
angemessen zu veryüteri slnci, wobei dle in diesem Vertrag zuletzt vereinbarte
jährtiche Pauschateumme ggfis. anteilig — als Abschlagszahlung welterhln zu



zahlen ist.

4, Dieser Vertlag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.

Für die Länder:

München. den ì .OG. o92

Für die PMG:

- Bertin. den 12.062023

Für die VG Wort:

München, den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• •

Ingo Kästner

. I

Natascha Thomas

r(e '

Dr. Robert Staats



Für die VG BM-Kunst:

Bonn, den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dr. Urban Pappi
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